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Kirchenrecht

Ül' reı Studie rem rechtlichen Begriff und grund-
sätzlichen Verhältnis. Von Hans eat Noser. reiburger Veröffentlichungen dem
1€' VO:  - Kirche un! Staat, Band.13. XVI U 175.) Freiburg/Schweiz 1957, Uni-
versitätsverlag. Brosch. sfr 16.60, DM

Diese Abhandlung gehört den verdienstvollsten und gründlichsten, dıe iıch In
der monographischen Literatur GCIC gelesenESie geht den zahlreichen Schwie-
rigkeiten des Themas nıicht AuUS dem Wege und versucht s1e, ohne den festen Be-
stimmungen des Kodex rütteln, unter Bedachtnahme auf die eigentümlichen
gewohnheitsrechtlichen Verhältnisse der Schweiz einer annehmbaren Lösung
führen. Der erste 'eil behandelt die Pfarrei (wir gen Pfarre), iıhre Begriffsbestimmung
un: theologische Bedeutung, ferner das Pfarrgebiet, das Pfarrvolk, die Pfarrkirche,
das Pfarramt (paroecla), un:! als religiöses Amt un! als beneficıum, seine Rechts-
persönlichkeit, seıne Organisation un! das Pfarrvermögen, wobei zwischen dem
Pfarrvermögen als Pfründe und dem Vermögen der Pfarrkiırche unterschieden wiıird.
Der zweıte Teil bespricht die Kirchgemeinde (wir gen Pfarrgemeinde), erörtert iıhre
geschichtlichen, ideologischen un:! rechtlichen Grundlagen, ihre Aufgaben, iıhr Ver-
hältnis Staat, die Zugehörigkeit Kirchgemeinde, deren Organe, nämlich die
Kirchgemeindeversammlung un! den Kirchgemeinderat, wobei die ın der Schweiz Je
Kirchenstif
nach den Kantonen verschiedene Stellung des Pfarrers zZzu diesen Organen un!

at (wo eın solcher besteht) ıne besondere Beleuchtung erfährt
(vgl 146 — 147). Die abschließenden Kapitel befassen 81C. mıt den Aufgaben der
Kirchgemeinde, vornehmlich mıt der Kirchensteuer, der Vermögensverwaltung un!
mıt der „Wahl“ des Pfarrers. Was diese Wahl anlangt, hat bekanntlich an 1452

ıne unter drei vom Ordinarius oC1 desıgnıerten Personen für „tolerierbar“
erklärt. ber der Verfasser schreibt ın dıesem Belange: 1€ Vorstellung, daß In einem
demokratischen Staat die Pfarrer VO. olk gewählt werden müßten, ist  E 1m nıcht-
katholischen Volksteil stark verwurzelt, selten die Bereitschaft geäußert
wird, auf diesbezügliche Vorschriften für katholische Kirchgemeinden ZuUu verzichten“

172). Es haben 81C. nıcht DUr kantonal verschiedene ((e wohnheiıtsrechte über die
Wahl des Pfarrers un die Verwaltung des Kirchenvermögens gebildet, der Einfluß
der reformierten Schweizer Gemeinden ist uch für die Entwicklung des katholischen
Staatskirchentums VO.  - besonderer Bedeutung SCWESECH., Nichtsdestoweniger hat der
Verfasser, bestrebt, uch unter diesen schwierigen Verhältnissen den positiven
Bestimmungen des Kırchenrechts treu bleiben, ausdrücklich hervorgehoben,
das Pfarrvolk 1Im. Sinne des CI keine Rechtspersönlichkeit besitzt. Für Österreich
ıst diese Bestreitung der Rechtspersönlichkeit der Pfarrgemeinde VO:  } besonderem
Interesse, da x  x des Gesetzes VO: Mai 1874, GBl Nr. 50, ausdrücklich verfügte,
daß „alle eiınen kirchlichen Gegenstand betreffenden Rechte und Pflichten, welche

den Gesetzen den (Gemeinden zugesprochen der auferlegt werden, den Pfarrgemein-
den obliegen un! gebühren””. Über die Rechtspersönlichkeit konnte nach österreich!ı-
schem Rechte eın Zweifel überhaupt nicht bestehen. Aber, fährt Verfasser
fort, CN uch der Ka ıne Rechtspersönlichkeit des Pfarrvolks nıcht kenne, sel  e

nıcht als ausgeschlossen betrachten, daß „dem Pfarrvolk durch eın partikular-
rechtliches Dekret die kirchliche Rechtsf ähigkeit verliehen werde“ (S 30). Eın aat-
liıches Kirchengesetz über Kirchengemeinden k  onne uch unter Mitwirkung der
Zustimmung der kirchlichen Behörden erlassen werden (S5 38) Kirchgemeindesteuern
sınd nach dem Verfasser nıcht kirchliche, sondern staatlıche Steuern 151) uch bei
diesem Punkte springt die abweichende österreichische Auffassung ın die Augen, da
die Kıiıirchensteuer hierzulande nıcht als Staatssteuer angesehen WwIıird. Auf weıtere Einzel-
heiten einzugehen, ist nıcht möglich. ber ich glaube, hne auf Widerspruch stoßen,
behaupten ZU dürfen, daß auch ım alten Österreich bei einıgem guten Willen auf beiden
Seiten möglıchgewesen wäre,zu eıner kinıgung über eın Pfarrgemeindengesetz zugelangen.
Die trefflichen Ausführungen des Verfassers dürften diıese menne Meinung unterstützen.
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Mit soliıden und klaren ten und mıt echtem Blick für die W CI -weıst sıch der Verfasser diesem Buche über das kirchliche ersonenrecht (Alter,Wohnort, Verwandtschaft, Riıtus, Juristische Personen un!| iıhre Rechtshan
Beispruch un:! Beirat un! die Präzedenz sınd die großen Kapitel des Werkes)Kanonist, der seıne Aufgabe als Wissenschaft ım besten S;  INnnNne des Wortes auffaßt.Trotz guter rechtsphilosophischer Fundierung bleibt Bender nıcht bei der Speku-lation stehen, sondern führt ımmer wıeder Praxis (in besonderer VWeise bei denfür eın  Sn Juristisches Werk köstlichen Sätzen gelegentlich der Behandlung der Vor-schriften über die Präzedenz!). Sehr aktuell ıst der kurze Anhang über den Inhalt der
an, 7— 10 CIC. Vergleich mıt dem NEUECEN Ostkirchenrecht. Das Buch ıst kanoni-stisch interessierten Praktikern un:! Kirchenrechtlern sehr zZu empfehlen. Be: e1ıNerNeuauflage ıst eıne stilistische wünschenswert.

Linz a beitung der Latinität
Dr. Karl Böcklinger

Aszetik
Ein Weg ZUT  — Verinnerlichung. Anleitu z einer täglichen Kurzbetrachtung.Von Ildefons Betschart. wesentlich rweıterte Auflage. Salzburg, ErzabteiSt. Peter, Verlag Kupertuswerk. Flexibler Zellophaneinband 24. —, 4-_9 sfr 4,2'  =
Daß die Betrachtung für Verinnerlichung, Tiefe, Leben aus dem Glauben größteBedeutung hat, wird VOo.  - n]ıemand bezweifelt. VWie soll ber die Betrachtung angestelltwerden, damıit s]ıe fruchtbar se1 / Wie findet eıt für s1e€  . Der Verfasser biıetetıne eichte, die Freiheit des Geistes wahrende, ber doch nıcht völlig formlose Betrach-

tung, die VOorT allem für Laien, die ın der drängenden Arbeit des Alltags stehen, bestimmtıst. Diese „Methode“ ıst der Erfahrung entstanden un! In der Erfahrung erprobt,wıe das Büchlein selbst zeıgt. Größter Wert WIT' darauf gelegt, der Hauptgedankeder Betrachtung S einem kurzen knappeN Satz geformt und daß dieser Kernsatzöfter während des Tages kurz erneuert wird. Das ıst für die Fruchtbarkeit der Be-trachtung 1m Alltag und für den W andel ın der Gegenwart Gottes ohne Zweifel VO:großer Bedeutung. Im ersten 'eıl des Büchleins wiırd die Theorie dargelegt, zweıtenwerden Kernsätze für die Betrachtung Bıbel, Liturgie un! religiöser iteraturgeboten. Wer ın dıe Betrachtung einführen will, sollte diesem Büchlein nıcht VOTI-übergehen.
St. Pölten Stöger

rsetzung VO:  > Dr. Andrea Loske und Ernst Pfiffner.
Entscheidung für Gott. Der Christ VO:  s heute und seiıne VWelt. Von Fulton Sheen

Luzern 1957, Rex-Verlag.Kart. sfr 11.80, 11.30; Ganzleinen sfr 13.80, 3.3  ©
Eın uch VO:  s dem berühmten Fernseh-Bischof. Man staunt und freut ıchüber die Anschaulichkeit, die Fülle VO:  — Bildern un! Vergleichen, o  ber den herzlichenHumor, der auch die menschlichen Schwächen Ne:© ohne wehzutun. Wir Seelsorgerund Religionslehrer können VIE.  ] VOoO diesem Meıist lernen. Natürlich sınd nıchtwıissenschaftlich umfassende Abhandlungen, sondern ben Ansprachen, manchmalmöchte INa  > fast agen Plaudereien, ın denen nıe eın  H+ Thema erschöpfend behandeltwerden kann. Die bersetzung bleibt manchmal noch sehr englischen Original}  Wels (0Ö.) Dr. Peter der
Die Aszese des Christen der VWelt. Überlegun ZUMmm rechten Ansatz uNnsererAszese. Von Riıchard

art. 8.70. gente;'. Eittal 1957, Buch-Kunstverlag. Geb. 9.60,
Das uch ist Vorträgen entstanden, die der bekannte Verfasser ın Münchenfür Hörer aller Fakultäten gehalten hat. Das erklärt die Art un!| die Auswahl deraufgeworfenen Fragen ebenso wıe  s die Sprache des Werkes. Es ist schon erstaunlıchun! erfreulich, daß heute der Laie sıch mıt Fragen der Aszese auseinandersetzt.Anderseits ıst diese Besinnung sıcher sehr notwendig. Einmal, weıl der Laie mehr alsfrüher als Vertreter der Kirche VOT der Welt ın Erscheinung trıtt, dann aber auch,weil die vielverflochtenen Verantwortungen VO:  > ıhm

Und legt der Verfasser die Bedeutung, den Wert und die Grundsätze echter christ-
große christliche Reife verlangen,

licher Aszese ıIn ıner Form VOorT, die den gebildeten L:  aıen Vertrauen einflößen muß.
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